
5178 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über den Beschluß des Nationalrates vom 23. Mai 1996 betreffend ein Ober­
ei nkommen zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserl äufe 
und internationaler Seen samt Anlagen und Erklärung 

Gerade bei grenzüberschreitenden Gewässern erscheint es wenig sinn­
voll und nicht zielführend, Regelungen über eine wirksame 
Emissionsbeschränkung lediglich im nationalen Bereich zu erlassen. Öster­
reich ist derzeit bereits Partei von völkerrechtlich verbindlichen 
Instrumentarien, welche u.a. auch die Probleme im Zusammenhang mit grenz­
überschreitenden Auswirkungen von Gewässerverschmutzungen behandelp. 

Die gegenständliche Konvention zielt auf verstärkte Zusammenarbeit 
mit dem Ziel einer wirksamen Emissionsbeschränkung sowie auf Zusammenar­
beit zur Erhebung des Ist-Zustandes der Gewässer innerhalb sowie zwischen 
den Vertragsstaaten ab, wodurch primär die grenzüberschreitenden Auswir­
kungen von Gewässerverschmutzungen verringert werden sollen. 

Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist der gegenständliche Staatsvertrag in 
französischer und russischer Sprachfassung dadurch kundzumachen, daß die­
ser zur öffentl ichen fiinsichtnahme im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft aufliegt. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzändernd und gesetzeser-
gänzend, enthält aber keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B­
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den selbständi­
gen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand im 
Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG beschlossen, daß dieser Staatsvertrag durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft stellt nach Beratung der 
Vorlage am 24. Juni 1996 mit Stimmenmehrheit den Antrag, 

1. gegen den Beschluß des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG, den gegenständlichen Staatsvertrag durch 

Erlassung von Gesetzen zu erfüllen, keinen Einspruch zu erheben. 
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